
Beitragsordnung der  "Interessengemeinschaft Bad Sulza e.V." 

Diese Beitragsordnung wird aufgrund der Regelungen in §7 der Satzung der 
Interessengemeinschaft Bad Sulza e.V. (im Weiteren IG Bad Sulza) erstellt.

Die IG Bad Sulza ist zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben darauf angewiesen, 
dass seine Mitglieder ihre Beiträge vollständig und pünktlich entrichten. Vor diesem 
Hintergrund hat die Mitgliederversammlung der IG Bad Sulza am 06.06.2023 diese 
Beitragssatzung beschlossen. Sie tritt am 07.06.2023 in Kraft und ersetzt die 
Beitragsordnung vom 17.12.2022. 

Mitglieder, die nach Inkrafttreten der Beitragsordnung dem Verein beitreten, wird die 
Beitragsordnung mit der Beitrittserklärung ausgehändigt. Sie ist damit auch für diese 
Mitglieder verbindlich.

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge betragen:
24€ für Einzelmitglieder
36€ für Paare
12€ für Schüler*innen, Auszubildende, Studierende, Schwerbehinderte (ab 50%) und 
Rentner*innen
0€ für Personen bis 18 Jahre

Erstbeiträge werden mit Eintritt in den Verein fällig, Folgebeiträge sind bis 31.03. des 
jeweiligen Jahres zu zahlen. 

Für das Jahr des Beitritts in den Verein und des Ausscheidens aus dem Verein ist der jeweils 
volle Jahresbeitrag zu bezahlen.

Mitglieder, die dem Verein kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, erhalten eine 
Rechnung, die innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bezahlt werden muss.

Mitglieder, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sind dafür 
verantwortlich, dass das angegebene Konto bei Einzug der Beiträge die entsprechende 
Deckung aufweist. Kommt es zu Rückbelastungen, werden die hierbei entstehenden 
Kosten dem Mitglied in Rechnung gestellt.

Die Mitglieder haben dem Verein Anschriften- und Kontenänderungen umgehend 
schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Vorstand zu richten. Sollten dem Verein 
durch verspätet oder nicht mitgeteilte Änderungen Kosten entstehen, werden diese dem 
Mitglied in Rechnung gestellt.

Der Mitgliedsbeitrag deckt keine Kosten (z. B. Kursgebühren, Eintrittsgelder usw.) für 
Sonderveranstaltungen des Vereins ab.


